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3 9 1 . Verordnung: Verwendung der Geldmittel aus Geldbußen und Geldstrafen
3 9 2 . Verordnung: Teilweise Aufhebung der Verordnung betreffend die Bestimmung des Straßenver-

laufes der S 12 Loferer Schnellstraße im Bereich der Gemeinden Wörgl und
Kirchbichl

3 9 3 . Verordnung: Kundmachung der Regelung Nr. 40 gemäß dem Übereinkommen über die
Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegen-
stände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der
Genehmigung

3 9 4 . Kundmachung: Kündigung der Regelung Nr. 15 des Übereinkommens über die Annahme einheitli-
cher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von
Kraftfahrzeugen

3 9 1 . Verordnung des Bundesministers für
Familie, Jugend und Konsumentenschutz vom
19. August 1985 über die Verwendung der

Geldmittel aus Geldbußen und Geldstrafen

Auf Grund des § 127 Abs. 3 des Beamten-Dienst-
rechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, wird verord-
net:

§ 1. Geldmittel aus Geldbußen und Geldstrafen,
die gemäß § 92 Abs. 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz
1979, BGBl. Nr. 333, über Beamte des Bundesmini-
steriums für Familie, Jugend und Konsumenten-
schutz verhängt worden sind, sind unter sinngemä-
ßer Anwendung des § 23 Abs. 4 Gehaltsgesetz
1956, BGBl. Nr. 54, zur Linderung von Notlagen
zu verwenden, in die Beamte dieses Ressorts unver-
schuldet geraten sind.

§ 2. Auf Zuwendungen nach § 1 besteht kein
Rechtsanspruch.

Fröhlich-Sandner

392. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 29. August 1985, mit
der die Verordnung betreffend die Bestim-
mung des Straßenverlaufes der S 12 Loferer
Schnellstraße im Bereich der Gemeinden
Wörgl und Kirchbichl teilweise aufgehoben

wird

Die Verordnung des Bundesministers für Bauten
und Technik vom 3. Mai 1978, BGBl. Nr. 222,
betreffend die Bestimmung des Straßenverlaufes
der S 12 Loferer Schnellstraße im Bereich der
Gemeinden Wörgl und Kirchbichl wird von
km 3,40 bis km 372,00 (alt-km der ehemaligen
Wiener Straße) einschließlich der Anschlußstelle

„Brixental" mit ihren Zu- und Abfahrtsstraßen zur
B 170 Brixental Straße aufgehoben.

Übleis

393 . Verordnung des Bundeskanzlers vom
17. September 1985 über die Kundmachung
der Regelung Nr. 40 gemäß dem Übereinkom-
men über die Annahme einheitlicher Bedin-
gungen für die Genehmigung der Ausrüstungs-
gegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen
und über die gegenseitige Anerkennung der

Genehmigung

Auf Grund des § 2 Abs.-4 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200,
wird verordnet:

Die Kundmachung der Regelung Nr. 40 über
einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der
Motorräder (Krafträder) hinsichtlich der Emission
luftverunreinigender Gase aus Motoren mit Fremd-
zündung gemäß dem Übereinkommen über die
Annahme einheitlicher Bedingungen für die Geneh-
migung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von
Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Aner-
kennung der Genehmigung (BGBl. Nr. 177/1971)
hat dadurch zu erfolgen, daß diese Regelung zur
Einsicht während der Amtsstunden im Bundesmini-
sterium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und
bei allen Ämtern der Landesregierungen aufliegt. *)

Sinowatz

*) Da die österreichische Mitteilung betreffend die
Anwendung der Regelung Nr. 40 am 3. Juli 1985 beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen eingelangt ist,
tritt diese Regelung gemäß Artikel 1 Absatz 8 des genann-
ten Übereinkommens mit 1. September 1985 für Öster-
reich in Kraft.
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394. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
10. September 1985 betreffend die Kündigung
der Regelung Nr. 15 des Übereinkommens
über die Annahme einheitlicher Bedingungen
für die Genehmigung der Ausrüstungsgegen-

stände und Teile von Kraftfahrzeugen

Gemäß § 2 Absatz 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird kund-
gemacht:

Gemäß Artikel 1 Absatz 7 des Übereinkommens
über die Annahme einheitlicher Bedingungen für
die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und
Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegensei-

tige Anerkennung der Genehmigung (BGBl.
Nr. 177/1971) wird erklärt, daß die Regelung
Nr. 15 *) dieses Übereinkommens von der österrei-
chischen Verwaltung ab 25. Mai 1985 nicht mehr
angewendet wird. Die österreichische Erklärung
wurde am 24. Mai 1985 beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt. Die Regelung
Nr. 15 tritt daher gemäß Artikel 1 Absatz 7 des
Übereinkommens am 25. Mai 1986 für Österreich
außer Kraft.

Sinowatz

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 540/1979


